
 

Art. 1  Geltungsbereich

Art. 2  Allgemeines

Art. 3  Transportübernahme im Allgemeinen

Art. 4  Pfichten des Frachtführers

Gesetzliche Haftpflicht Versicherung

50’000.00    

500,00 + 10%

aus  Haftpflicht Plus max. max. 5’000.00     
500,- zuzüglich 10%

Allgemeine Umzugsbedingungen der Basilisk Umzüge GmbH

     gemieteten und bearbeiteten Sachen (ohne Fahrzeuge)

SachschädenPersonenschäden

Selbstbehalt

Selbstbehalt 200.00                             

Die Ausführung eines Auftrages erfolgt zu den nachstehenden Bedingungen soweit ihnen nicht zwingende gesetzlichen 
Vorschriften entgegenstehen.

Die Allgemeinen Bedingungen dienen dazu, die gesetzlichen Bestimmungen zu ergänzen. Von den Bedingungen 
abweichende Vereinbarungen sind schriftlich zu treffen.

Der Frachtführer überprüft den ihm erteilten Auftrag sorgfältig; er ist jedoch nicht verpflichtet, den Inhalt von 
Transportgefässen oder Sendungen zu überprüfen. Stellt der Frachtführer Unklarheiten fest, so klärt er sie raschmöglichst mit 
dem Auftraggeber ab.

Der Auftrag hat alle für eine ordentliche Ausführung notwendigen Angaben, wie Hinweise auf reglementierte Güter (z.B. 
Gefahrengut) sowie solche, die einer besonderen Behandlung bedürfen, zu enthalten.

Versicherungsschutz    Haftpflicht Police Nr. 4.001.502.442
Versicherte Betriebsart Umzugstransporte

Jeder Auftrag setzt voraus, dass er unter normalen Verhältnissen durchgeführt werden kann, die Haupverkehrsstrassen sowie 
die Strassen und Wege zu den Häusern, wo Belad und Entlad stattfinden, müssen für die Transportfahrzeuge befahrbar sein.

Bei Vorgärten und dergleichen gelten als normale Zufahrtsverhältnisse höchstens 15 Meter Distanz zwischen Fahrzeug und 
Hauseingang. Korridore, Treppen usw. sollen einen reibungslosen Transport ermöglichen. Ferner wird vorausgesetzt, dass die 
behördlichen Bestimmungen die Ausführung in der vorgesehenen Weise zulassen. In allen anderen Fällen erhöht sich der 
Umzugspreis nach Massgabe der Mehraufwendungen.

Der Frachtführer ist dazu verpflichtet, die für die Ausführung des Auftrages notwendigen Transportmittel auf den vereinbarten 
Zeitpunkt bereitzustellen. Der Frachtführer führt den Auftrag vertragsgemäss und mit der notwendigen Sorgfalt aus. Die 
Ablieferung des Frachtgutes am Bestimmungsort hat sofort nach Ankunft des Transportes oder nach  Vereinbarung zu 
erfolgen.

5’000’000.00                5’000’000.00      
200.00                  

500,- zuzüglich 10%
5’000.00           

Selbstbehalt

     aus der Basisversicherung

     aus der erweiterten Deckumg für Schäden an übernommenen, 


